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11. Verordnung: Bautechnikverordnung, Änderung 

Verordnung 
der Landesregierung über eine Änderung der Bautechnikverordnung1 

Auf Grund des § 15 Abs. 3 des Baugesetzes, LGBl.Nr. 52/2001, in der Fassung LGBl.Nr. 44/2007 
und Nr. 54/2015, wird verordnet: 

Die Bautechnikverordnung, LGBl.Nr. 84/2012, in der Fassung LGBl.Nr. 53/2014, Nr. 29/2015 und 
Nr. 93/2016, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 2 wird das Wort „oder“ durch einen Beistrich ersetzt und nach dem Wort 
„Kommunikation“ der Ausdruck „oder nach Art. 2 der Richtlinie 2013/59/Euratom zur Festlegung 
grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber 
ionisierender Strahlung“ eingefügt. 

2. Im § 26 wird nach dem Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt: 

„(3a) Abweichend von Punkt 8.2 der OIB-Richtlinie 3 gilt Folgendes: 

 a) Gebäude mit Aufenthaltsräumen in Radonvorsorgegebieten oder Radonschutzgebieten sind so 
auszuführen, dass ein die Gesundheit der Benutzer gefährdender Radoneintritt aus dem 
Untergrund verhindert wird. Dies gilt jedenfalls als erfüllt, wenn der Referenzwert von 
300 Bq/m³ für die Aktivitätskonzentration von Radon in der Luft im Jahresmittel in den 
Aufenthaltsräumen eingehalten wird. 

 b) Aufenthaltsräume sind so auszuführen, dass keine die Gesundheit der Benutzer gefährdende 
Gammastrahlung aus Bauprodukten auftritt. Bauprodukte, die Gammastrahlung emittieren, 
können verwendet werden, wenn unter Berücksichtigung aller für den Strahlenschutz relevanten 
Faktoren der Referenzwert von 1 mSv pro Jahr für die externe Exposition in Aufenthaltsräumen 
durch Gammastrahlung aus Bauprodukten zusätzlich zur externen Exposition im Freien 
eingehalten wird. 

 c) Die Anforderung der lit. b gilt jedenfalls als erfüllt, wenn nur Bauprodukte verwendet werden, 
deren Aktivitätskonzentrationsindex I nach Anhang VIII der Richtlinie 2013/59/Euratom den 
Wert 1 nicht überschreitet, oder die keine der in Anhang XIII der Richtlinie 2013/59/Euratom 
angeführten Materialien enthalten.“ 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

M a g .  M a r k u s  W a l l n e r  

                                              
1 Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2013/59/Euratom. 



Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.

Mechanismen zur Überprüfung des elektronischen Dokuments sind unter
https://pruefung.signatur.rtr.at/ verfügbar.

Ausdrucke des Dokuments können beim
Amt der Vorarlberger Landesregierung
Landhaus
A-6901 Bregenz
E-Mail: land@vorarlberg.at
überprüft werden.

https://pruefung.signatur.rtr.at/

		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Pr<FC>fung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




